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INFORMATORISCHER VERMERK 
des Generalsekretariats 
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 
Betr.: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 850/98 des Rates zur Erhaltung der 
Fischereiressourcen durch technische Maßnahmen zum Schutz von jungen 
Meerestieren 
- Ergebnisse der ersten Lesung des Europäischen Parlaments 
(Straßburg, 9. bis 12. September 2013) 

 
 

I. EINLEITUNG 
 
Der Ausschuss für Fischerei hat acht Abänderungen zu dem Verordnungsvorschlag vorgelegt. 

Weitere Änderungsanträge wurden nicht eingebracht. 

 

II. ABSTIMMUNG 

 

Bei der Abstimmung (ohne Plenardebatte) am 10. September 2013 hat das Plenum des Parlaments 

die acht vom Ausschuss für Fischerei vorgeschlagenen Abänderungen angenommen.  

 

Die legislative Entschließung des Europäischen Parlaments ist beigefügt.  

 

____________________ 

125748/EU XXIV. GP
Eingelangt am 25/09/13
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ANLAGE 
(10.9.2013) 

 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 850/98 des Rates zur Erhaltung der 
Fischereiressourcen durch technische Maßnahmen zum Schutz von jungen 
Meerestieren ***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. September 2013 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 850/98 des Rates zur Erhaltung der Fischereiressourcen durch 
technische Maßnahmen zum Schutz von jungen Meerestieren (COM(2012)0432 – C7-
0211/2012 – 2012/0208(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2012)0432), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 sowie Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet 
wurde (C7-0211/2012), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
14. November 20121, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. November 2012 zur Erhaltung der 
Fischereiressourcen durch technische Maßnahmen zum Schutz von jungen Meerestieren2, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Fischereiausschusses (A7-0256/2013), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 

sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
1  ABl. C 11 vom 15.1.2013, S. 86. 
2  Abgenommene Texte, P7_TA(2012)0448. 
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Zur Anwendung einiger Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr. 850/98 sollte 
der Kommission die Befugnis, Rechtsakte 
nach Artikel 290 AEUV zu erlassen, für 
folgende Maßnahmen übertragen werden: 

(3) Zur Ermöglichung der effizienten 
Aktualisierung einiger Bestimmungen 
dieser Verordnung mit dem Ziel, den 
technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt widerzuspiegeln, sollte der 
Kommission die Befugnis, Rechtsakte nach 
Artikel 290 AEUV zu erlassen, für 
folgende Maßnahmen übertragen werden: 

– die Unterteilung von Regionen in 
geografische Gebiete; 

– die Unterteilung von Regionen in 
geografische Gebiete; 

– die Änderung der Bestimmungen für die 
Bedingungen zur Verwendung bestimmter 
Maschenöffnungskombinationen;  

– die Änderung der Bestimmungen für die 
Bedingungen zur Verwendung bestimmter 
Maschenöffnungskombinationen;  

– der Erlass von 
Durchführungsbestimmungen zur 
Berechnung des Anteils der von mehr als 
einem Fischereifahrzeug gefangenen 
Zielarten, um sicherzustellen, dass solche 
Fangzusammensetzungen von allen an dem 
Fangeinsatz beteiligten Schiffen 
eingehalten werden;  

– der Erlass von 
Durchführungsbestimmungen zur 
Berechnung des Anteils der von mehr als 
einem Fischereifahrzeug gefangenen 
Zielarten, um sicherzustellen, dass solche 
Fangzusammensetzungen von allen an dem 
Fangeinsatz beteiligten Schiffen 
eingehalten werden;  

– die Aufstellung von Regeln zu den 
technischen Beschreibungen und zur 
Verwendung zulässiger Vorrichtungen, die 
an Fangnetzen befestigt werden dürfen und 
die die tatsächliche Maschenöffnung eines 
Netzes nicht verstopfen oder verkleinern;  

– die Aufstellung von Regeln zu den 
technischen Beschreibungen und zur 
Verwendung zulässiger Vorrichtungen, die 
an Fangnetzen befestigt werden dürfen und 
die die tatsächliche Maschenöffnung eines 
Netzes nicht verstopfen oder verkleinern;  

– die Bedingungen, unter denen 
Fischereifahrzeuge mit einer Länge über 
alles von mehr als acht Metern in 
bestimmten Gewässern der Europäischen 
Union Baumkurren einsetzen dürfen;  

– die Bedingungen, unter denen 
Fischereifahrzeuge mit einer Länge über 
alles von mehr als acht Metern in 
bestimmten Gewässern der Europäischen 
Union Baumkurren einsetzen dürfen;  

– Maßnahmen zur unmittelbaren Reaktion 
auf unerwartet geringe oder hohe 
Jungfischaufkommen, Veränderungen bei 
den Wanderungsbewegungen oder jegliche 
anderweitige Veränderung des 
Erhaltungszustands von Fischbeständen. 

– Maßnahmen zur unmittelbaren Reaktion 
auf unerwartet geringe oder hohe 
Jungfischaufkommen, Veränderungen bei 
den Wanderungsbewegungen oder jegliche 
anderweitige Veränderung des 
Erhaltungszustands von Fischbeständen; 

 – Rechtsakte, mit denen spezifische 
Fischereien eines Mitgliedstaats in den 
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ICES-Untergebieten VIII, IX und X von 
der Anwendung einiger Bestimmungen 
für Kiemen-, Verwickel- und Spiegelnetze 
mit einem sehr geringen Anteil an 
Beifängen und Rückwürfen von Haien 
ausgenommen werden. 

  

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Es ist von besonderer Bedeutung, dass 
die Kommission bei der Vorbereitung zu 
erlassender delegierter Rechtsakte 
angemessene Konsultationen, auch auf 
Sachverständigenebene, durchführt. 

(4) Es ist von besonderer Bedeutung, dass 
die Kommission bei der Vorbereitung 
angemessene Konsultationen, 
insbesondere auf Sachverständigenebene, 
durchführt, um objektive, präzise, 
vollständige und aktuelle Informationen 
zu erhalten. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 850/98 

Artikel 2 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die in Absatz 1 genannten Regionen 
können, insbesondere ausgehend von den 
Definitionen in Absatz 2, in geografische 
Gebiete unterteilt werden. Die Kommission 
wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte 
gemäß Artikel 48a zur Unterteilung von 
Regionen in geografische Gebiete zu 
erlassen, um geografische Gebiete 
festzulegen, in denen besondere technische 
Erhaltungsmaßnahmen gelten. 

3. Die in Absatz 1 genannten Regionen 
können, insbesondere ausgehend von den 
Definitionen in Absatz 2, in geografische 
Gebiete unterteilt werden. Die Kommission 
wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte 
gemäß Artikel 48a zur Unterteilung von 
Regionen zu erlassen, um geografische 
Gebiete festzulegen, in denen besondere 
technische Erhaltungsmaßnahmen gelten. 
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Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Nummer 8 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 850/98 

Artikel 34b – Absatz 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Artikel 34b Absatz 11 erhält folgende 
Fassung:  

 „11. Der Kommission wird nach 
Anhörung des STECF die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, mit denen spezifische 
Fischereien eines Mitgliedstaats in den 
ICES-Untergebieten VIII, IX und X von 
der Anwendung der Absätze 1 bis 9 
ausgenommen werden, wenn aus den von 
den Mitgliedstaaten übermittelten 
Informationen hervorgeht, dass bei diesen 
Fischereien nur in sehr geringem 
Umfang Beifänge und Rückwürfe von 
Haien zu verzeichnen sind.“ 

 
 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Nummer 9 
Verordnung (EG) Nr. 850/98 

Artikel 45 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kommission wird ermächtigt, im 
Wege von delegierten Rechtsakten gemäß 
Artikel 48a zusätzlich zu oder abweichend 
von dieser Verordnung technische 
Erhaltungsmaßnahmen bezüglich der 
Verwendung von Schleppnetzen und 
stationären Fanggeräten bzw. bezüglich der 
Fangtätigkeiten in bestimmten Gebieten 
oder zu bestimmten Zeiten festzusetzen. 
Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur 

1. Die Kommission wird ermächtigt, im 
Wege von delegierten Rechtsakten gemäß 
Artikel 48a zusätzlich zu oder abweichend 
von dieser Verordnung technische 
Erhaltungsmaßnahmen bezüglich der 
Verwendung von Schleppnetzen und 
stationären Fanggeräten bzw. bezüglich der 
Fangtätigkeiten in bestimmten Gebieten 
oder zu bestimmten Zeiten festzusetzen. 
Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur 
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unmittelbaren Reaktion auf unerwartet 
geringe oder hohe Jungfischaufkommen, 
Veränderungen bei den 
Wanderungsbewegungen oder jegliche 
anderweitige Veränderung des 
Erhaltungszustands von Fischbeständen. 

unmittelbaren Reaktion auf unerwartet 
geringe oder hohe Jungfischaufkommen, 
Veränderungen bei den 
Wanderungsbewegungen oder jegliche 
anderweitige Veränderung des 
Erhaltungszustands von 
Meerestierbeständen. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 850/98 

Artikel 48a – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die in Artikel 2 Absatz 3, Artikel 4 
Absatz 4 Buchstabe c, Artikel 4 Absatz 5 
Buchstabe b, Artikel 16 Absatz 2, 
Artikel 29 Absatz 6 und Artikel 45 
Absatz 1 genannte Befugnisübertragung 
gilt auf unbestimmte Zeit. 

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 2 Absatz 3, 
Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe c, Artikel 4 
Absatz 5 Buchstabe b, Artikel 16 Absatz 2, 
Artikel 29 Absatz 6, Artikel 29d Absatz 7, 
Artikel 34b Absatz 11 und Artikel 45 
Absatz 1 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von drei Jahren ab dem ...* 
übertragen. Die Kommission erstellt 
spätestens neun Monate vor Ablauf des 
Zeitraums von drei Jahren einen Bericht 
über die Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 ______________ 

 * ABl.: Bitte das Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung einsetzen. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 850/98 
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Artikel 48a – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 2 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 4 
Buchstabe c, Artikel 4 Absatz 5 
Buchstabe b, Artikel 16 Absatz 2, 
Artikel 29 Absatz 6 und Artikel 45 
Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
darin genannten Befugnis. Er wird am Tag 
nach der Veröffentlichung des Beschlusses 
im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem darin genannten späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 
delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 2 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 4 
Buchstabe c, Artikel 4 Absatz 5 
Buchstabe b, Artikel 16 Absatz 2, 
Artikel 29 Absatz 6, Artikel 34b Absatz 11 
und Artikel 45 Absatz 1 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der darin genannten Befugnis. 
Er wird am Tag nach der Veröffentlichung 
des Beschlusses im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem darin 
genannten späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 850/98 

Artikel 48a – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Ein gemäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 4 
Absatz 4 Buchstabe c, Artikel 4 Absatz 5 
Buchstabe b, Artikel 16 Absatz 2, 
Artikel 29 Absatz 6 und Artikel 45 
Absatz 1 erlassener delegierter Rechtsakt 
tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb eines Zeitraums von zwei 
Monaten ab der Übermittlung des 
betreffenden Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben hat oder wenn vor 
Ablauf dieses Zeitraums das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Diese 

5. Ein gemäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 4 
Absatz 4 Buchstabe c, Artikel 4 Absatz 5 
Buchstabe b, Artikel 16 Absatz 2, 
Artikel 29 Absatz 6, Artikel 34b Absatz 11 
oder Artikel 45 Absatz 1 erlassener 
delegierter Rechtsakt tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb eines Zeitraums 
von zwei Monaten ab der Übermittlung des 
betreffenden Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben hat oder wenn vor 
Ablauf dieses Zeitraums das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
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Frist wird auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates um 2 Monate 
verlängert.“ 

Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.  

 




